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Der Schulleiter entscheidet über die Aufnahme - laut § 46 SchulG in NRW. Wenn also eine
Schule einen Schüler loswerden will, geht das nur über ein Vier-Augen-Gespräch zwischen den
beiden Schulleitungen. Und in der Regel läuft das in der Tat so: "Nimm Du einen von mir, dafür
nehme ich einen von Dir."
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